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len – wie in Deutschland üblich – sicherstellen, dass 
Aufbereitungsstoffe, Materialien und die Aufberei-
tungsverfahren nicht die Trinkwasserqualität beein-
trächtigen. Der neue Vorschlag von Parlament und Rat 
sollte im Zuge des anstehenden Trilogs auch von der 
Europäischen Kommission mitgetragen werden. 

Abwasserwirtschaft nachhaltig gestalten:  
Stärkung des Verursacherprinzips 
Gewässerschutz und sauberes Trinkwasser sind zwei 
Seiten derselben Medaille. Die kommunale Abwas-
serrichtlinie hat EU-weit zu einer deutlichen Ver-
besserung der Abwasserentsorgung und -reinigung 
geführt. Einige Mitgliedsstaaten, wie Deutschland, 
haben die Ziele überwiegend erreicht. Vor einer Aus-
weitung der Pflichten sollte eine Konsolidierung im 
Vordergrund stehen und auf nachhaltige Ausge-
staltung geachtet werden. Dabei muss das Verur-
sacherprinzip im Vordergrund stehen und nicht wie 
bisher „End-of- pipe“-Lösungen1 der Abwasserreini-
gung. Dies betrifft selbstverständlich auch die neue 
EU-Arzneimittelstrategie, die zukünftig EU-weit ver-
bindlich umzusetzen ist. 

Bei der anstehenden Neufassung der Wasserrahmen-
richtlinie sind das hohe Schutzniveau und die Um-
weltziele zu wahren. Hier werden die Weichen ge-
stellt, um den Gewässerschutz aufrechtzuerhalten 
und zu verbessern, denn eines ist klar: Er ist für das 
Lebensmittel Nr. 1 – das Trinkwasser – unerlässlich. 

EU-Arzneimittelstrategie konsequent und  
verbindlich umsetzen
Die neu vorgelegte EU-Arzneimittelstrategie, die sich 
mit der Vermeidung bzw. Verringerung von Einträ-
gen in die Gewässer befasst, ist vor dem Hintergrund 
zunehmender Medikamentenverbräuche unerläss-
lich. Vor allem die in der Mitteilung der Europäischen 
Kommission enthaltenen Maßnahmen entlang der  

Akteurskette und insbesondere die Verantwortung 
der Hersteller im Sinne des Verursacherprinzips sind 
wichtige Schritte in die richtige Richtung. 

Zukünftig sind jedoch zusätzliche legislative Hand-
lungsoptionen notwendig, um eine nachhaltige und 
verbindliche Verknüpfung des EU-Arzneimittelrechts 
mit der Wassergesetzgebung zu gewährleisten. Denn 
es bestehen keine Zweifel, dass der derzeitige po-
litische und rechtliche Rahmen nur begrenzte und 
unverbindliche Möglichkeiten zur Verringerung der 
Umweltverschmutzung und zur Umsetzung des Vor-
sorge- und Verursacherprinzips anbietet. Diese As-
pekte sollten künftig im Vordergrund stehen, anstelle 
von „End-of-pipe“-Lösungen in der Abwasserwirt-
schaft. 

Darüber hinaus sollten Vorschläge, die sich mit der 
Einführung einer flächendeckenden vierten Reini-
gungsstufe zur Verminderung der Einträge von Mikro- 
schadstoffen in die Gewässer befassen, keineswegs 
als nachhaltiger Lösungsansatz oder Allheilmittel an-
gesehen werden. Im Rahmen der zukünftigen europa-

In den letzten drei Jahrzehnten stiegen die 
Mengen der auf dem europäischen Markt ver-
kauften Arzneimittel sowohl hinsichtlich des 
Umsatzvolumens als auch in Bezug auf die An-
zahl der pharmazeutischen Wirkstoffe rasant. 
In der gesamten Union werden in Oberflä-
chen- und Grundwasser, Böden und tierischen 
Geweben Arzneimittelrückstände konstant 
nachgewiesen. Mehr als 3.000 pharmazeuti-
sche Wirkstoffe sind derzeit auf dem Markt. 
Nach Angaben der Europäischen Kommission 
werden jedoch bis zu 90 Prozent der Arznei-
mittelwirkstoffe nach ihrer Anwendung in ihrer 
ursprünglichen Form wieder ausgeschieden 
oder abgewaschen.

1 Eine End-of-pipe-Technologie (von engl. end of pipe: am Ende des Rohres) ist eine nachgeschaltete Umweltschutzmaßnahme  
(Bsp. Trinkwasseraufbereitung oder Abwasserreinigung). Somit verändert sie nicht den Produktionsprozess selbst, sondern verringert  
die Umweltbelastung.
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Trinkwasser: Schutz des Lebensmittels Nr. 1 EU-
weit sicherstellen 
Die Bürger in der EU müssen sich auch in Zukunft 
stets auf die Versorgung mit einwandfreiem Trink-
wasser verlassen können. Dafür sollte auch zukünf-
tig das primäre Ziel der EU-Trinkwasserrichtlinie die 
Sicherstellung hoher europäischer Qualitätsanfor-
derungen sein. Der nachhaltige Gewässerschutz ist 
vor diesem Hintergrund von zentraler Bedeutung und 
sollte auch im Rahmen der europäischen Debatte für 
die zukünftige Gemeinsame Agrarpolitik in den Vor-
dergrund rücken. Es ist höchste Zeit, die Nitratricht-
linie in Deutschland flächendeckend und konsequent 
umzusetzen. Der Schutz des Lebensmittels Nr. 1 ist 
Teil der kommunalen Daseinsvorsorge. Diese darf im 
Rahmen der anstehenden Evaluierung der Konzessi-
onsvergaberichtlinie nicht angetastet werden. 

Sinnvolle Weichen für die zukünftige  
EU-Trinkwasserrichtlinie stellen
Die EU-Trinkwasserrichtlinie ist das Instrument zur 
Sicherstellung höchster Qualität zum Gesundheits-
schutz. Die vorgeschlagene Neufassung enthält viele 

wichtige Ansatzpunkte, die seitens der Wasserwirt-
schaft in Deutschland unterstützt werden. Die aus 
dem Jahr 1998 stammende Trinkwasserrichtlinie 
wurde umfassend an den technisch-wissenschaft-
lichen Fortschritt angepasst. Überzogene Forderun-
gen zu Probenahmen und Ausnahmen wurden von 
Rat und Parlament korrigiert, auch die Ausnahmere-
gelung mit Sanierungspflichten bleibt bestehen. Bei 
den Parametern sollen auf Grundlage der WHO-Be-
wertungen neue Parameter und eine „watch list“ ein-
geführt werden. 

Regelungsfremde wirtschaftliche Inhalte zu ökono-
mischen Rahmenbedingungen der Wasserwirtschaft 
sollten nicht Gegenstand einer Qualitäts- und Um-
weltrichtlinie sein. Dies könnte eine Verschiebung 
der Trinkwasserrichtlinie via Binnenmarkt und Wett-
bewerbsrecht auslösen. Die wirtschaftlichen Anfor-
derungen würden ohne Mehrwert für die Gesund-
heit zu einem nicht vertretbaren Aufwand bei den 
Versorgern führen. Das betrifft insbesondere Infor-
mationspflichten über wirtschaftliche (Kosten oder 
Preise) und binnenmarktrelevante Aspekte (Effizienz- 
indikatoren wie Verlustraten oder Energieverbrauch 
pro Kubikmeter u. a.). 

Für den Zugang zu Wasser konnte aus Sicht des BDEW 
ein guter Kompromiss im Rat erreicht werden, der von 
der neuen Europäischen Kommission und dem neuen 
Europäischen Parlament bestätigt werden sollte. Die 
künftigen Vorgaben für den Zugang zu Wasser sollten 
angemessen sein und das Prinzip der Subsidiarität be-
rücksichtigen.

Ein weiterer integraler und essentieller Bestandteil 
der neuen Richtlinie ist die Verankerung einheitlicher 
Anforderungen an Materialien und Bauprodukte in 
Kontakt mit Trinkwasser. Die Mitgliedsstaaten sol-
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Weitere Forderungen der Wasserwirtschaft

 Beibehaltung des gesundheitlichen Ziels im 
Geltungsbereich der Richtlinie; 

 Wahrung der Verhältnismäßigkeit bei der 
Umsetzung des risikobasierten Ansatzes für 
Versorgung, Aufbereitung und Verteilung des 
Trinkwassers; 

 Verzahnung mit der Wasserrahmenrichtlinie 
(Gefährdungsabschätzung für Gewässer); 

 Wiederaufnahme der Indikatorparameter; 
 Wiederaufnahme der Abweichungsregelung; 
 Absenkung der Probenahmenhäufigkei-

ten auf der Ebene der geltenden Richtlinie 
2015/1787.
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Evaluierung der kommunalen Abwasserrichtlinie
Die kommunale Abwasserrichtlinie hat EU-weit zu 
einer deutlichen Verbesserung der Abwasserentsor-
gung und -reinigung geführt. Einige Mitgliedsstaaten 
wie Deutschland haben die Vorgaben der bereits 1991 
in Kraft getretenen Richtlinie in hohem Maße umge-
setzt. Vor diesem Hintergrund konnten die überge-
ordneten Zielstellungen wie der Schutz der Umwelt 
und der menschlichen Gesundheit national bereits 
erreicht werden. Vor einer Ausweitung der Pflichten 
sollte deshalb stärker eine Konsolidierung der Vorga-
ben im Vordergrund stehen und auf eine nachhalti-
ge Ausgestaltung sowie einen EU-weit einheitlichen 
Vollzug geachtet werden.

Denn aus Sicht des BDEW wurden die Vorgaben der 
Richtlinie in den EU-Mitgliedsstaaten in unterschied-
lichem Maße umgesetzt. Dies betrifft zum Beispiel die 
unzureichende Ausweisung empfindlicher Gebiete in 
der Europäischen Union. 

Des Weiteren ist innerhalb Europas der unvollständige 
Ausbau der zweiten Reinigungsstufe und der fehlen-
de Ausbau der dritten Reinigungsstufe zu verzeich-
nen. In Deutschland wird dagegen bereits national 
über die Einführung der vierten Reinigungsstufe (zur 
Entfernung von Spurenstoffen), der fünften Reini-
gungsstufe (zur Entfernung multiresistenter Keime) 
sowie die Einführung einer sechsten Reinigungsstufe 
(zur Entfernung von Mikroplastikpartikeln) diskutiert. 
Ein stärker EU-weit einheitliches Vorgehen wäre hier 
wünschenswert.

Im Zuge einer eventuellen Novellierung der Richtlinie 
sollte in jedem Falle das Verursacherprinzip gestärkt 
werden.

Die Entscheidungshoheit der Städte und Gemeinden 
muss aus Sicht des BDEW beibehalten werden.

Evaluierung der Wasserrahmenrichtlinie 
Die Wasserrahmenrichtlinie hat sich als zentrales In-
strument der europäischen Wasserpolitik bewährt. 

Derzeit prüft die Europäische Kommission, ob eine 
Überarbeitung der Richtlinie erforderlich ist. Bei einer 
Neuregelung müssen aus Sicht des BDEW das hohe 
Schutzniveau und die Umweltziele auch über das Jahr 
2027 hinaus gewährleistet werden. Auch zukünftig 
muss die Stellung der öffentlichen Wasserversorgung 
als Aufgabe der Daseinsvorsorge sichergestellt blei-
ben. 

 
Der Handlungsbedarf ergibt sich derzeit aus Vollzugs- 
und Umsetzungsdefiziten in den Mitgliedsstaa-
ten einerseits sowie Kohärenzdefiziten mit anderen 
EU-Rechtsakten und fehlenden Gestaltungsoptionen 
andererseits. Die Rahmenfunktion der Wasserrah-
menrichtlinie wird bisher im Vollzug in den Mitglieds-
staaten unterschiedlich genutzt. Die Kommission hat 
daher im aktuellen Bericht zur Umsetzung der Was-
serrahmenrichtlinie etliche Handlungsdefizite in den 
Mitgliedsstaaten aufgezeigt und Schwerpunktmaß-
nahmen empfohlen. So wird für Deutschland insbe-
sondere bei der Anwendung des Verschlechterungs-
verbotes eine Weiterentwicklung gefordert.

 
Bei den laufenden Konsultationen der Europäischen 
Kommission ist eine Gratwanderung zwischen Ge-
wässerschutz und den Forderungen von Landwirt-
schaft und chemischer Industrie erkennbar. Aus Sicht 
des BDEW sind die Ziele für den Gewässerschutz 
Voraussetzung für die Sicherung des Lebensmittels 
Nr. 1 – das Trinkwasser. 

Notwendig ist es, die Kompatibilität zu anderen eu-
ropäischen Regelungen, z. B. zur Erneuerbare-Energi-
en-Richtlinie (Nutzung der Biomasse), sicherzustellen. 

Die Fristen zur Zielerreichung sind zu überprüfen und 
zu verlängern. Zusätzlich sollte für die Gewässerqua-
litäten eine realistische Darstellung der „Fortschritte“ 
ermöglicht werden, um Erfolge sichtbar zu machen.  

Die Europäische Kommission sollte im Rahmen der 
kommenden Legislaturperiode die Mitgliedsstaaten 
bei der Umsetzung und Bewirtschaftung der Gewäs-
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weiten Debatte zu diesem Thema sollte man insbe-
sondere folgende Aspekte berücksichtigen: 

 Die Aufrüstungsoption von Kläranlagen sollte 
vereinzelt und nur als Ultima Ratio genutzt  
werden.   

 Voraussetzung dafür sollte immer die verur- 
sachergerechte Finanzierung sein – ansonsten 
wird keinerlei Anreiz zur Verminderung der  
Einträge von Arzneimittelrückständen geboten.

Die EU sollte daher einen klaren Rechtsrahmen mittels 
umfassender und verbindlicher Maßnahmen einset-
zen, welche die Hersteller, die Verbraucher, das Ge-
sundheitswesen und den Prozess der Zulassung und 
Überwachung näher beleuchten und an den richtigen 
Stellen klare Rahmenbedingungen schaffen.

Maßnahmenpaket entlang der Akteurskette

Abbildung 1: Maßnahmenpaket
Quelle: Civity-Studie 
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Rund 28 Prozent der Grundwässer in Deutschland sind 
mit Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen über dem 
EU-Grenzwert von 50 Milligramm Nitrat pro Liter Was-
ser belastet. Die offiziellen Messprogramme der Län-
der und der EU belegen dies. Deutschland und Malta 
weisen die höchsten Nitratbelastungen im Grundwas-
ser auf. Grundlage der Prüfung ist der 50-mg-Grenz- 
wert der EU-Nitratrichtlinie, einer Tochterrichtlinie 
der EU-Wasserrahmenrichtlinie, die 1991 zum Schutz 
der Gewässer vor Nitrat aus landwirtschaftlichen 
Quellen verabschiedet wurde. Die nitratgefährdeten 
Gebiete umfassen nur bis zu sechs Prozent der Was-
serschutzgebiete. Forderungen nach einer generellen 
Verpflichtung zu Wasserkooperationen in nitratge-
fährdeten Gebieten lehnt der BDEW daher ab.

Der Gerichtshof der Europäischen Union hat am 
21. Juni 2018 die Bundesrepublik Deutschland we-
gen unzureichender Umsetzung der EU-Nitratricht-
linie verurteilt. Vorausgegangen war ein mehrjähriges 
Überprüfungsverfahren der Europäischen Kommis-
sion, das der BDEW eng begleitet hat. Der Europäi-
sche Gerichtshof rügt, dass einerseits die nitratbe-
lasteten Gebiete in Deutschland nicht ausgewiesen 
und Gegenmaßnahmen ergriffen wurden. Darüber 
hinaus rügt er, dass bestimmte Anforderungen der 
Richtlinie, wie z. B. Gewässerrandstreifen, Düngebe-
darf und Phosphatreduktionen, nicht ausreichend in 
der Düngeverordnung umgesetzt wurden. Mit dem 
sogenannten „Taube-Gutachten“2 belegt der BDEW, 
dass die bisherigen Regelungen der Düngeverordnung 
nicht zur Umsetzung ausreichen.

Stickstoffüberschuss der Landwirtschaft (Gesamtbilanz)
Kilogramm pro Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche

Abbildung 2: Stickstoffüberschuss der Landwirtschaft in Deutschland (Gesamtbilanz)
Quelle: UBA (2016), o. S.

19
90

19
98

20
06

19
94

20
02

20
10

19
92

20
00

20
08

19
96

20
04

20
12

19
91

19
99

20
07

19
95

20
03

20
11

19
93

20
01

20
09

19
97

20
05

20
13

 Ursprungswerte  Trend (gleitendes 3-Jahresmittel, bezogen auf das mittlere Jahr)

160

120

140

100

80

60

40

20

0

Ziel 2010:
80

130

101

14
8

2 Das vom BDEW in Auftrag gegebene Gutachten mit dem Titel: „Expertise zur Bewertung des neuen Düngerechts (DüG, DüV, StoffBilV) 
von 2017 in Deutschland im Hinblick auf den Gewässerschutz“ von Prof. Dr. Friedhelm Taube. 
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ser durch erweiterte Gestaltungsoptionen unter-
stützen. Nur so kann die Wasserrahmenrichtlinie zu-
künftig stärker zum Ausdruck bringen, dass sie dem 
Schutz der Gewässer und zugleich einer nachhaltigen 
Gewässerbewirtschaftung dient. 

Verordnung über Mindestanforderungen für die 
Wasserverwendung
Als eine Reaktion auf die Dürreprobleme in den süd-
lichen Mitgliedsstaaten hat die Europäische Kommis-
sion am 28. Mai 2018 einen Verordnungsvorschlag 
über Mindestanforderungen für die Wasserwieder-
verwendung vorgelegt. Ziel der Verordnung ist die 
Wiederverwendung von Abwasser nach der biologi-
schen Reinigung für die landwirtschaftliche Bewäs-
serung. Zum Schutz vor mikrobiologischen Gefahren 
wird eine Desinfektion gefordert. Antragstellung und 
Verantwortlichkeiten liegen laut dem Kommissions-
entwurf nicht beim Endnutzer, sondern beim Abwas-
serentsorger. Eine Kohärenz zu Wasserrahmenrichtli-
nie, Abwasserrichtlinie und Trinkwasserrichtlinie liegt 
bisher nicht vor, sollte jedoch aus Sicht des BDEW ge-
schaffen werden. Gleiches gilt für die Einbeziehung 
der zuständigen Behörden.

Ziel des BDEW ist es, dass für Abwasserentsorger kei-
ne Pflicht zur Durchführung von Wasserwiedergewin-
nungsprojekten festgelegt wird. Es sollten auch keine 
Fristen zur Erteilung oder Ablehnung von Genehmi-
gungen für die zuständigen Behörden und Betreiber 
vorgesehen werden. Aus Sicht des BDEW sollten diese 
Festlegungen im Ermessen der Behörden liegen.

  

Der BDEW hat für die Wasserwiederverwendung eine 
klare Trennung der Verantwortlichkeiten von Abwas-
serentsorgern, Endnutzern und weiteren Akteuren 
und somit auch die Klärung der Haftungsbereiche ge-
fordert. Weiterhin fordert der BDEW im Unterschied 
zur Europäischen Kommission eine stärkere Einbin-
dung der nationalen Behörden bei Genehmigung, 
Überwachung und Festlegung weiterer Anforderun-
gen an die Qualität des wiederverwendeten Wassers. 

Das Europäische Parlament und der Ministerrat ha-
ben diese Forderungen größtenteils unterstützt. Der 
BDEW fordert auch Risikomanagementpläne, die von 
den nationalen Behörden genehmigt werden sollten.

Weiterhin wurde im Rahmen der Beratungen eine 
Ausweitung des Geltungsbereiches auf kommunale 
(wie Löschwasserversorgung oder Sanitär) und indus-
trielle Nutzungen (im Rahmen von Produktionen) dis-
kutiert. Letztlich haben sich Ministerrat und Europäi-
sches Parlament zum Schutz der Bevölkerung in ihren 
Positionierungen für den Trilog dagegen entschieden. 
Ob dies so bleibt, ist offen. Die BDEW-Forderung, die 
Wasserwiederverwendung nicht in Wasserschutzge-
bietszonen durchzuführen, wurde dagegen im Mi-
nisterrat so nicht bestätigt. Der BDEW wird sich im 
Prozess des Trilogs weiter für ein Verbot in Wasser-
schutzzonen einsetzen und fordern, dass die Min-
destanforderungen an das wiederverwendete Wasser 
erhöht werden (3. Reinigungsstufe). Sichergestellt 
werden muss, dass insbesondere der Schutz vor Le-
gionellen auch für die Beschäftigten nicht abge-
schwächt wird. 

Gemeinsame Agrarpolitik und die konsequente 
Umsetzung der EU-Nitratrichtlinie
Im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik fordert der 
BDEW, dass stärker standortgerechte Umweltleistun-
gen der Landwirtschaft aus der ersten Säule mehrjäh-
rig subventioniert werden können. Bisher wurden nur 
bestimmte umweltgerechte Leistungen einjährig über 
die erste Säule gefördert. Die Förderung der ökolo-
gisch orientierten Maßnahmen über die zweite Säule 
wurde nicht erhöht. Fakt ist, dass für die landwirt-
schaftlichen Betriebe zu wenige finanzielle Anreize 
bestehen, von der konventionellen auf eine ökolo-
gisch orientierte Landbewirtschaftung mit reduzier-
ter Düngung und PSM-Anwendungen umzustellen. 
Die Entscheidung der künftigen EU-Förderungen wird 
in den nächsten zwei Jahren weiter beraten werden.  
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ES KANN NICHT SEIN, DASS DIE VERBRAUCHER  
FÜR DIE SÜNDEN DER INDUSTRIELLEN  
LANDWIRTSCHAFT GERADESTEHEN MÜSSEN.  
IN VIELEN REGIONEN SIND DIE BÖDEN  
ÜBERLASTET UND DIE GESETZLICHEN  
GRENZWERTE VON 50 MG NITRAT PRO LITER  
IM GRUNDWASSER KÖNNEN NICHT  
EINGEHALTEN WERDEN. WIR BRAUCHEN  
DESHALB DRINGEND EINE NACHHALTIGE  
LANDWIRTSCHAFTSPOLITIK, DIE DEN SCHUTZ 
VON BODEN UND GRUNDWASSER GANZ OBEN 
AUF DIE AGENDA SETZT.

Als Reaktion hat die Bundesregierung am 31. Janu-
ar 2019 der Europäischen Kommission angeboten, 
die Düngeverordnung erneut zu ändern. Damit hat 
sie gleichzeitig den Handlungsbedarf bestätigt. Die 
Änderungen sollten die Düngebedarfsermittlung, 
Nährstoffvergleiche und eine Länderöffnungsklausel 
umfassen. Ferner hat die Bundesregierung der Kom-
mission besondere landwirtschaftliche Maßnahmen 
in den nitratgefährdeten Gebieten angeboten. Diese 
sollten insbesondere eine Absenkung des Düngebe-
darfs schlagbezogen um 20 Prozent und ein Verbot 
der Herbstdüngung betreffen. Der BDEW hat die Vor-
schläge geprüft und festgestellt, dass diese Vorschlä-
ge nicht ausreichen. Die Kommission übermittelte 
ebenfalls der Bundesregierung, dass diese Maßnah-
men noch nicht ausreichen, da auch gerügte Maß-
nahmen bei Hangneigung oder auf schneebedeckten 
Flächen fehlen würden.  

Im Rahmen der nachfolgenden Beratungen mit den 
Ländern und den landwirtschaftlichen Verbänden 
zeigte sich, dass die Maßnahmen vielfach heftig kri-
tisiert und nicht mitgetragen werden. Daher verdeut-
lichten die Bundesministerien für Umwelt und für 
Landwirtschaft gegenüber der Kommission, dass sie 
auch wirkungsgleiche Maßnahmen anbieten würden.

 

Die am 13. Juni 2019 veröffentlichten Maßnahmen 
stellen jedoch aus Sicht des BDEW einen Rückschritt 
dar: Die 20-Prozent-Regelung soll auch betriebsbe-
zogen gelten, womit die Anforderungen unterlaufen 
werden können. Weiterhin sind Ausnahmen von der 
20-Prozent-Regelung für Grünland und bestimmte 
Kulturen vorgesehen. Das Verbot der Herbstdüngung 
soll nur noch für Winterraps gelten. Die Maßnahmen 
bei starker Hangneigung mit einem Gewässerrand-
streifen von zwei Metern sind völlig unzureichend. 

Ziel der Bundesregierung ist es, die Verurteilung und 
Strafzahlungen in Höhe von rund 850.000 Euro pro 
Tag zu vermeiden. Ob dies letztlich mit den neuen 

Vorschlägen gelingen kann, ist derzeit völlig offen. 
Der BDEW ist in Kontakt mit der Europäischen Kom-
mission, die die neuen Vorschläge prüfen wird. Der 
BDEW wird sich weiterhin für eine vollumfassende 
Umsetzung der Nitratrichtlinie in Deutschland ein-
setzen. 

Konzessionsvergabe in der Wasserwirtschaft
Die Konzessionsvergaberichtlinie enthält in Art. 12 
Abs. 1 RL 2014/23/EU eine umfassende Bereichsaus-
nahme für die Wasserwirtschaft. Dafür gibt es viele 
gute Gründe, die auch in der Begründung zur Richtlinie 
genannt werden. Diese Gründe bestehen fort. Weder 
die tatsächliche noch die wettbewerbliche Situation 
haben sich in der Wasserwirtschaft geändert. Allenfalls 
ist die Aufmerksamkeit für die kommunale Daseinsvor-
sorge durch den warmen Sommer 2018 noch größer 
geworden und damit auch die Sensibilität der Bürger 
für die Ressource Trinkwasser. Gründe jedoch, die für 
eine Konzessionsvergabe sprechen, haben sich weder 
verstärkt noch sind neue hinzugekommen. So verwun-
dert es auch nicht, dass der in der Richtlinie vorgese-
hene Bericht zu der Bereichsausnahme in Art. 53 Un-
terabsatz 3 RL 2014/23/EU nicht erfolgt ist. Mit dieser 
Berichtspflicht ist ausdrücklich keine zwingende Än-
derung der Bereichsausnahme verbunden, sondern 
es sollen lediglich die wirtschaftlichen Auswirkungen 
dargestellt werden. Dieser Bericht steht weiter aus. Für 
die Wasserwirtschaft zeigt dies lediglich, dass die Be-
reichsausnahme der richtige Weg ist und dieser sollte 
auch vom neuen Europäischen Parlament und von der 
künftigen Europäischen Kommission nicht hinterfragt 
werden. In Erinnerung an die erste erfolgreiche Bürger-
initiative auf europäischer Ebene „Right2Water“ ist die 
Sensibilität hinsichtlich vorgegebener Änderungen in 
den Strukturen der Wasserversorgung auf EU-Ebene 
sehr hoch. 

Erwartungen der Wasserwirtschaft an die EU-Wasserpolitik



Sie wollen mehr erfahren, 
dann schreiben Sie uns: 
info@bdew.de
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